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Denkmalpflege
(weiter)denken

Leitsdtze zur Denkmalpflege in der Schweiz

Zu den Themen Denkmalschutz und Denkmal-
pflege ist iiber die Jahre auch eine regelrechte Flut
an Charten und Konventionen entstanden. Thr
Ziel ist es, einen international verbindlichen Rah-
men zu definieren, innerhalb dessen der Umgang
mit Denkmalen zu erfolgen hat. Das bekannteste
dieser Dokumente ist die «Internationale Charta
iiber die Erhaltung und Restaurierung von Denk-
malen und Denkmalgebieten» aus dem Jahr 1964,
die als «Charta von Venedig» bis heute viel zitiert
wird. Doch so wichtig diese Grundlagenwerke
sind, die internationale Standards im Umgang
mit Denkmalen gewihrleisten sollen, so finden
sie allzuoft nur begrenzte Anwendung in der
praktischen denkmalpflegerischen Arbeit. Ganz
besonders gilt dies in Deutschland derzeit fiir das
Reizthema Rekonstruktion. Eigentlich besagt die
Charta von Venedig, dass lediglich die Anasty-
lose, also die Wiederaufrichtung von umgestiirz-
ten Bauteilen, ein denkmalpflegerisch legitimes
Mittel sei. Die architektonische Wirklichkeit sicht
bekanntlich anders aus. Oft genug wird unter tat-
kriftiger Mithilfe der amtlichen Denkmalschiit-
zer eifrig rekonstruiert, im kleinen wie im grossen
Massstab. Dabei ist lingst bekannt, wie zeitge-
bunden solche Rekonstruktionsbestrebungen sind.

Einzelfallentscheidung oder Standards

Auf diesen Widerspruch zwischen denkmalpfle-
gerischen Grundlagenwerken und der Alltagspra-
xis hingewiesen, ist das Lieblingsargument vieler
Denkmalpfleger die gern beschworene Einzel-
fallentscheidung. Schliesslich sei kein Denkmal
wie das andere und mithin wiirden Charten und
Konventionen dem Einzelfall schwerlich gerecht.
Aber konnte es nicht sein, dass sich hinter dem
Riickzug auf die Einzelfallentscheidung eine
Furcht verbirgt, sich auf fachliche Standards zu
bezichen? Standards, die naturgemiss nicht fiir
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jedes Gesims und jeden Dachziegel eine detail-
lierte Losung bereithalten, sondern die eine grund-
sitzliche Haltung im Umgang mit den anvertrau-
ten Objekten beschreiben und dabei gleichsam
als fachliche Selbstvergewisserung dienen. Dabei
ist jede Theorie, auch die der Denkmalpflege, in
regelmissigen Abstinden zu iiberdenken und wei-
ter zu denken. Doch hier scheinen erhebliche
Defizite vorzuliegen, die in dem ewigen Konflikt
zwischen den Praktikern der amtlichen Denk-
malpflege und den Theoretikern an den Hoch-
schulen kulminieren. Wozu Standards formulie-
ren, wenn ohnehin jedes anders zu behandeln ist.
Zur Transparenz denkmalpflegerischer Entschei-
dung triigt eine solche Haltung nicht gerade bei.
Das Weiterdenken von Denkmaltheorie bedeu-
tet aber auch keineswegs, einen vorschnellen Ge-
horsam gegeniiber verinderten gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zu formulieren. Vielleicht
sogar eher das Gegenteil. In jedem Fall geht es
um eine notwendige kritische Uberpriifung der
cigenen Positionen der Denkmalpflege — gegen-
iiber den benachbarten Wissenschaften ebenso
wie gegeniiber einer denkmalinteressierten und
denkmalkonsumierenden Offentlichkeit.

Klare Struktur, klare Aussage
Mit den «Leitsitzen zur Denkmalpflege in der
Schweiz» hat die «Eidgensssische Kommission
fiir Denkmalpflege» diese dringend notwendige
Reflektion iiber das eigene Fach geleistet und da-
bei tatsichlich bemerkenswerte Standards formu-
liert, die weit {iber den Tag und auch iiber die
Schweizer Grenzen hinaus Geltung beanspruchen
konnen. Um es vorwegzunehmen: das schmale,
viersprachige Buch besitzt auf Jahrzehnte hinaus
den Charakter eines Standardwerks. Dabeti ist es
durch mehr Prignanz und gedankliche Tiefe ge-
kennzeichnet, als sie die meisten Charten und
Konventionen zur Denkmalpflege besitzen.
Neben einfiihrenden Bemerkungen zum An-
lass und einem Blick auf die Organisation der
schweizerischen Denkmalpflege sind die Leitsitze
in sechs Kapitel untergliedert: Das Denkmal /
Der Umgang mit dem Denkmal / Das Handeln

am Denkmal / Planung und Massnahmen sowie
den beiden Sonderthemen «Definitionen zu eini-
gen besonderen Massnahmen» und spezifischen
Fragen der Bodendenkmalpflege.

Besonders lesenswert wird der Text dadurch,
dass er — bei aller Klarheit der Gliederung und
Verstindlichkeit der Sprache — dem Leser den
Freiraum zur gedanklichen Mitarbeit eréffnet, ja
diese geradezu einfordert. So beginnt das erste
Kapitel, das ganz lapidar «das Denkmal» iiber-
schrieben ist, nicht mit einer klassischen Defini-
tion des Denkmals, wie sie aus Denkmalschutz-
gesetzen hinlinglich bekannt ist. Stattdessen wird
der Zusammenklang zwischen den Menschen
und den Denkmalen herausgearbeitet und damit
der Prozess der Denkmalwerdung thematisiert:
«Ein Gegenstand der Vergangenheit mit beson-
derem Zeugnischarakter wird durch das erken-
nende Betrachten der Gesellschaft zum Denk-
mal». Und was einmal ein Denkmal war, daskann
nicht mehr aus der gemeinschaftlichen Denkmal-
erinnerung verloren gehen, also «iibersehen oder
weggelegt» werden. Gleichwohl kénnen Denk-
male der «Gleichgiiltigkeit anheim fallen» (§1.1).
Zudem gilt der Eidgen®ssischen Kommission fiir
Denkmalpflege ein Denkmal auch dann bereits
als Denkmal, wenn seine Denkmaleigenschaft
noch nicht durch die Inventarisierung oder die
Unterschutzstellung amtlich festgestellt wurde.
‘Was zihlt ist allein das Erkennen und Feststellen
seines historischen Zeugniswertes (§2.5). Des-
halb wird gefordert, auch jene Objekte den tat-
sichlich nachgewiesenen Denkmalen gleich zu
behandeln, bei denen ein Denkmalwert erst ver-
mutet wird (§1.6). Eine sehr begriissenswerte
Anregung, fiihrt ein solcher kluger Ansatz doch
zu einer weitaus behutsameren (und damit nach-
haltigeren) Bau-, Stadt- und Landschaftsplanung.

Zugleich wird in den Leitsitzen das Recht der
Menschen auf Erinnerung und «materielle Er-
innerungstriger hervorgehoben und die Vielfalt
des Erinnerungsschatzes betont, zu dem «ortsge-
bundene und bewegliche Objekte sowie immate-

rielle Zeugnisse wie Sprache, Musik und Brauch-
tum» zihlen. (Bau-)Denkmale werden so als Teile



des vielfiltigen und komplexen Begriffs von Erbe
verankert, das einen Ort oder eine ganze Region
charakterisiert.

Bleibt anzumerken, dass gerade diesem Erbe
durch die Vereinheitlichungstendenzen der Glo-
balisierung ebenso Gefahr droht wie durch die
Trivialisierung von Tradition, die durch eine kom-
merzialisiert-folkloristische Banalisierung regio-
naler Besonderheiten gekennzeichnet ist — nicht

nur in der Schweiz.

Uberlieferte Materie

Die Leitsitze stiitzen sich auf die bekannte Ent-
wicklung des Faches seit Alois Riegl und Georg
Dehio und geben in vielen Punkten den Idealfall
denkmalpflegerischen Handelns wieder. Gleich-
wohl ist es hilfreich, sich diese schwarz auf weiss
zu vergegenwirtigen. Etwa wenn es darum geht,
wie wichtig es ist, den regelmissigen Bauunter-
halt an Denkmalen zu gewihrleisten (§3.2) oder
wenn festgestellt wird, dass das Ziel einer Restau-
rierung «die Bewahrung des authentischen Denk-
mals» ist, und nicht eine schone, nach heutigen
Massstiben perfekte Erscheinung. «Deshalb soll
sein Alter mit den im Lauf der Zeit entstandenen
Briichen und Beschidigungen sowie der Patina
weiterhin ablesbar sein» (§ 4.6).

Ganz frithzeitig stellen die Leitsitze fest, dass
Denkmale durch ihre iiberlieferte Materie be-
stimmt sind, die ihre Authentizitit ausmachen
(§1.3). Nur so hat jede Generation aufs Neue die
Chance, sich am originalen Denkmal ihr eigenes
Bild dieses Bauwerks und seiner Geschichte zu
machen. Das bedeutet einerseits, dass jede Erfor-
schung von Denkmalen und ihrer Substanz im
Sinne eines nachhaltigen Umgangs weit-
gehend zerstdrungsfrei zu erfolgen hat (§ 3.1).
Andererseits bedeutet die enge Bindung des Denk-
malwertes an die Substanz, dass «Rekonstruktio-
nen grundsitzlich bedenklich» sind (§ 5.4): «In-
dem sie vorgeben, das Denkmal sei leicht wieder
erneuerbar, héhlen sie das notwendige gesell-
schaftliche Engagement fiir die Erhaltung histo-
rischer Substanz aus.» Eine Ausnahme wird fiir
die Bodendenkmalpflege geltend gemacht (§ 5.4):

Bild: Nott Caviezel

Bundeshaus Bern

«Namentlich fiir den Bereich der Archiologie
konnen Rekonstruktionen aus didaktischen Griin-
den oder im Zusammenhang mit Experimenten
sinnvoll sein.» Hier scheint der bis heute nicht
geldste Grundkonflikt zwischen Bau- und Boden-
denkmalpflege durch, der in ganz dhnlicher Form
auch fiir die gerne rekonstruierende Gartendenk-
malpflege gilt. Dabei wire allerdings zu Fragen, ob
die zahlreichen (Teil)-Rekonstruktionen archio-
logisch erforschter Bauten nicht ebenso nachhal-
tig die Sehgewohnheiten und das Geschichtsver-
stindnis von Menschen geprigt haben wie aktuelle
Bauwerksrekonstruktionen? Hinzu kommt, dass
die von Archiologen betriebenen Rekonstruktio-
nen kaum je von iiberlieferten historischen Bau-
plinen ausgehen kénnen, die Uberlieferungslage
mithin noch weitaus diinner ist als bei «neuzeit-
lichen» Rekonstruktionsprojekten, die ohnehin
schon immer «ein Zeugnis der Zeit ihrer Entste-
hung, nicht der Zeit der Erbauung des Vorbilds»
darstellen (§ 5.4).

Streitfall Klassifizierung

Mit einem entschiedenen «Jein» positionieren sich
die Leitsitze zu einer Klassifizierung von Denk-
malen (§ 2.5): «Der individuelle Wert des Denk-
mals ist so vielschichtig darstellbar, unterschied-
lich akzentuierbar und erweiterungsfihig, dass er
sich mit einer Klassifizierung in einfachen Wert-
stufen nicht ausdriicken lisst.» So weit so richtig.
Doch dann folgt eine fatale Einschrinkung: «Als
Entscheidungshilfe im politischen Prozess und
fiir die Bediirfnisse der Verwaltung indessen kann
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cine Klassifizierung hilfreich sein.» Oh je! Gerade
dem «politischen Prozess«, der auf (faule) For-
melkompromisse aus ist, sollte von Seiten der
Denkmalpfleger keine solche Steilvorlage gelie-
fert werden. In Deutschland etwa, wo es die Klas-
sifizierung von Denkmalen (noch) nicht, bzw.
nur in beschrinktem Rahmen gibt, fillt es nicht
schwer, sich die praktischen Konsequenzen aus
ciner méglichen Klassifizierung auszumalen: Da
wire die sehr kleine Gruppe der sakrosankten
Welterbestiitten, die wohl weiter erhebliche finan-
zielle Mittel erhalten wiirde und denen wohl
nicht viel mehr passieren wiirde, als dass sie
irgendwann totrestauriert sind. Eine zweite, gross-
sere Gruppe Denkmale von nationaler Bedeu-
tung wiirde dagegen schon stirkeren An- und
Eingriffsmdglichkeiten ausgesetzt sein, da sie ja
nicht in Gruppe eins gehren. Die grosse Gruppe
der vermeintlichen Wald- und Wiesendenkmale
vom schlichten barocken Wohnhaus iiber die
Tankstelle bis hin zum Wasserturm wiirde zwar
formal unter Schutz stehen — bei Verinderungs-
wiinschen der Besitzer faktisch aber keinen juris-
tisch durchsetzbaren Schutz geniessen! Schliess-
lich gehéren sie ja weder zu Gruppe eins noch
zwei! Auch wenn die denkmalpflegerische Praxis
in der Schweiz anders aussicht als in Deutschland
wire dringend zu iiberlegen, diesen Punkt bei ei-

ner Uberarbeitung der Leitsitze zu streichen.
Europdische Wirkung

Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass es sich bei
den Leitsitzen trotz vereinzelter Kritikpunkte um
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eine ebenso begriissenswerte wie ambitionierte
Versffentlichung handelt. Weder in Deutschland
noch in Osterreich liegen bisher vergleichbare
Publikationen vor, die so deutlich denkmalpfle-
gerische Standards formulieren und einfordern.
Insofern wire gerade fiir Deutschland zu wiin-
schen, dass ein dhnliches Projekt angestossen
wird. Schliesslich ist die amtliche Denkmalpflege
durch die 16 unterschiedlichen Denkmalschutz-
gesetze der Bundeslinder fachlich wie verwal-
tungsmissig stark zersplittert. Sollte sich in
Deutschland eine Expertenkommission bilden,
die die Schweizer Leitsitze als Leitfaden auf-
nimmt, dann sollten ihr — wie im Fall der Eidge-

nossischen Kommission — nicht nur amtliche

Denkmalpfleger angehoren. Schliesslich ist das

Thema Denkmalpflege bei allem politischen Ge-
genwind von grosser gesellschaftlicher Aktualitit.
Nicht umsonst hat sich vor dem Hintergrund der
bundesdeutschen Rekonstruktionsdebatten der
Bund Deutscher Architekten jiingst mit einer re-
konstruktionskritischen Resolution positioniert.
Dort heisst es: «Die sinnentleerte Rekonstruktion
entzieht der Geschichte ein eigenstindiges Zeug-
nis der Gegenwart und trigt zur Verarmung und
Verfilschung unserer europiischen Stadtkultur
bei.» Die wichtigsten Bausteine dieser europii-
schen (Stadt-) Kultur sind die Denkmale. Die
«Leitsitze zur Denkmalpflege in der Schweiz»
bicten eine wichtige Anleitung fiir den Umgang

mit ihnen. Jiirgen Tietz

Eidgendssische Kommission fiir Denkmalpflege, Leitsatze zur
Denkmalpflege in der Schweiz, deutsch, franzésisch, italienisch,
englisch, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Ziirich, Zirich 2007.
103 S, Fr. 28.~,€19.~ ISBN 978-3-7281-3089-1

Alba

Wande und Decken

Ahhh... wie Alba!

+ ENERGIE |
MESSE |

Z.=¥5.11.2007

Rigips AG, Gewerbepark, Postfach, 5506 Magenwil, Tel. 062 887 44 44, Fax 062 887 44 45

Mitmachen und gewinnen.

Wie Sie Alba” Gipsbausysteme
intelligent im Wohnbau einsetzen,
erfahren Sie jetzt in unserer neuen
Planungsbroschire mit interaktiver
CD-ROM. An der HAUSBAU+ENERGIE
MESSE erhalten Sie Ihr kostenloses
Exemplar und gewinnen mit etwas
Glick bei unserem Wettbewerb eine
Reise nach Alba — dem Traumziel

flr Geniesser der weissen Truffel.

Mit Alba’ nach Alba:
www.rigips.ch

@::I Rigips

A Saint-Gobain Company




	Denkmalpflege (weiter)denken : Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz [Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege]

